
950 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIV. GP 

Bericht 
des Ausschusses. für soziale . Verwaltung 

über' die Regierungsvorlage (933 der Beila
gen):. Bundesgese~, mit. dem das. Notarver
sicherungsgesetz 1972 geändert wird (3. No-

. '. velle zum NVG 1972) 

Hauptku)llaß für die gegenstänldliche . Reg,ie
rungsvorla.ge ,ist :dJie fiIllaruzJielle Situla.cion der Ver
sicherun~san'sna1t. Nach Iden vorläufigen Ge
barung.sel'j?iebnisSien .für. 1977 is·t erstITIJaJ.s mit 
einer . Vel'mn.11Ideootlig. der Bai<tJ:iagseiingänße' ~e
geilüber Idem Vorjahr bei .~eic:hzei'tiger fühl
barer Steigerung .ld:erAlulfweniclungen für dilie 
Leisnungen im VeIigil-eich w 1976 zu rechnen. 
Die HauptverSiattnmllunJg hat !Zwar für 1978 .eine 
El'Ihöhung des Bei.tr3giSs.atze5 um einren Prorzent-

. punktiUnid leinen Anpassurugsiiakoor von 1,050 
beschlossen, :der idamit7JU1ffi ersten Mal unter 
dem ASVG-Anpassun~fakoor IliJegrt, <.direse Maß
l1!ahmen werden jedoch nicht /aJusflel~chen, um' \für 
1978 urudd'ie foJgoolden Jlahre eme aiUsgegLichene 
Gebarung zm erziden. Es 'sdll ·deshaLb durch 
die '!?iegenständl!iche &egiel'lun~yol'l<3i!?ieder 
H:l!uptvel'lSamml<ung ,die Möglichikeit gegeben 
werden, den Beitna.glsSatz j1e nach Notwendig
k,elt bis :Cu einer Höhe von 20 'V. H. festzu
setzen. Vor einer weiteren Beitnligssatzerhöhung 
soLl . der Hauptvel'Samm1ung ermö~icht werden, 
zur HerstleUung des Gleich~ich1les zwischen 
Ausgaben U!IlIdEinnmmen dWe Leistung·en, aus
genommen Idas Ber.uhunfähigkeitsgeld, verh1i1uni.s
mäßig ZlU kürZlen. Ms Beg.leitJmaßniaJhmen zur 
finanzi:eUen Sanierung s~nid weinel1s vorgesehen ,eine 
Neure;gdung bei ,den Vel'Zugszin'Sen, eine Ände
rung .!des .ßerechnungsmo1dus der Zusatzpension, 
eine .Begrenzung des Stei,~erutligJ9b<etrages mit 540 
Vel1sümerungsmoI1l:Lten, Änderungen der Anpas
s<ungshe~tllimmungen für ,dI~e ZusatiZpens,ion, der 
VlOrschtiidten 'üher IdWe B.emessung Ider Wwtwen
pen,s,ion für Geschiedene ~owäe Ider Bes1limmu'ngen 
über denA11If:a!1il einer Hiintler,bl1ebenenpension. 
Weiters sieht .die&egiJerrungsvorbage Än1deml1!gen 
der BIestimmungen übe'r die Leistll'ng (des über
weisungsbecr:ages beim Ausscheiden aus der No-

tarvel1Sicherung vor. Fernlerel1!thält dWe Regie
rungsvorl3lge Änderungen :betreffenld Maßnahmen 
im Bereich ,der VerwaloW1g Ider V,ersicherungs
a11lSt<lilt. Schließlich sind' noch ÄnidierungenaU
gemeiner Art vOl1gJesehen, Idie ldie lx1ak,tische 
Handb<libung . Ide5 Gesetzes ldurch AlUSscha!ltung 
vonZweifidsfr<ligen aussch~1tJen solLen. 

In ;den~ El'Iläuterungen wia-d b.emerkt, ldiaß sich 
durch idie &e'giJerun~svorl:llge. keine finanzielle 
Mehnb-el'a'stlung Ides BlUnldese11giJbt. 

Der Ausschuß für 'soo:i:aIe V,erwailJtJUng hat in 
~ei.ner Sitzung am 2LJU'n~ 1978 Idie gegen
st1in<dlliche R'egiel1ungsvol1la.ge }n Viel'hal1'dlung ge
nommen . .In der Debatte, an .der sich außer 
dem ,Berichterstatter die Albgeordnenen Me 1-
t e rund Dr. S e h w i m m e r beteiligten, 
wurde von den Abgeordneten H e 11 w ag n er, 
Dr. ? eh w i m m e rund M el t e rein gem,ein
saiffier Abänderungsantrag zu Art. I Z.2, 14,17 
und 18 und z'u Art. II Albs. 3lgesteLlt. 

Bei Ider Abstim;mung wurde ,die' Regierungs
vorlage unter Berücksich<tigung des oberwähn
ten gemeinsamen .A:bänderungsantrages einstiiffi
~llg angenommen: 

Zu den Aibäniderungen und Ergänzungen 
wird fol.gendes Ibemerkt: 

Zu Artikel I Z. 2: 

Die Hauptversammlung der Notarversiche
rungsansta'lt Ihat nach der vorgesch'lagenen Neu
regelung der Regi1erungsvorlage, wenn in einem 
Geschäftsjahr die Ausgaben nicht bedeckt werden 
können, vor Ablauf ,dieses Geschäftsjahres den 
Beitragssatz neu festzusetzen. Blei der vorzu
nehmenden Prüf'ung, ob die Ausgaben bedeckt 
werden können, hat sie dabei den zu erwar
tenden Ausigalben die :voramsichulichen Erträge 
an Versicherungsbeiträgen dieses Geschäftsjahres 
und ,die sonstigen Einnahmen einander gegen
überzustell,en. DEe Verwendung des iBegriffes 
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2 950 der Heilagen 

"E-~nnaohmen" in _diesem Zusammenhang erweist 
sich als zu eng, weil dadurch das Vermögen der 
Anstalt bei BeurteiLung ihrer finanz.idIen Lage 
außer iB·etracht bidben würde. über ausdrück
lichen Wunsch Ider Versicherungsanstah des 
österreichischen Nouariats süll _daher der Aus
druck "Binnahmen" durch den weniger engen 
Ausdruck "Mittel" ersetzt werden. 

Zu Artikel I Z. 14: 

Im Zusammen;hang mit _der Neuregelung des 

löst(§ 23 Albs. 1 NVG 1972), ihr AnfaH wird 
aUein durch den Eintri-tt des V~rsich-erungsfaHes 
bestimmt. Da sich somit ein Auseinanderklaff·en 
zwisch-en dem Eintritt ·des Versicherungsfa,Hes 
und ,dem WitwenpensiünsanfaU in der Nütar
VIersicherung nicht ereignen kann, .geht die 
Schaffung einer dem § 264 A!bs. 4 ASVGange
paßten Regelung für den Bereich dieser Ver
sicherung ins Leer-e. Durch die vorliegende 
Kndel'ung sülls-ie daher ersatzUos gestrichen 
werden. 

Höchstausmaßes der Witwenpension für die - Zum Entfall von Z. 17 und 18 im Art. I der 
nicht nach § 55 Ehegesetz - geschiedene Ehe-
frau wird tm § 55 Abs. 3 des NVG 1972 
in der Fiassung \der lrt. ades Art. I Z. 14 der 
Regiel'ungsvodaße vorgesehen, daß der Unter
haltsanspruch gegenuber dem verstül'benen 
Versicherten - der das Limit für das AlUsmaß 
dieser Witwerupens]ün darstellt - mit dem im 
Zeibpunkt des P.ensionsanif,aHes für das Jahr des 
Todes gel1Jen!den AISVG-Aufwertungsfaktor a,uf-

. zuwerten ist. Diese RegeIung wurde aus § 264 
Albs. 4 ASViG übernümmen, die dort mit § 86 
ASVG über den Anfalll der Leistungen in Zu

Regierungsvorlage: 

In .di'esen SteHen :der Regierungsvorhge 
wUl'de über. Vorschlag der . Standesvertretung 
der NO'tare und Kandidaten eine Erweit-erung 
des VO'rstandes auf si eiben Mitglieder verankert. 
Die Standesvertretung !hat -in der Zwischenzeit 
ihre Meinunggeänidert und ersucht,' Idie geltende 
Zahl der Mitglieder \des 'vürstand-es (vier) un!Ver
ändert zu lassen. Die vom So2'lialausschuß vO'r
genümmene Xnderung trägt . diesem Wunsch 
Rechnung. 

sammenha-ng steht. Danach fäHt eine Witwen- Zu Artikel 11 Abs~ 3: 
pension, wenn der Antrag hinn~n sechs MO'na-
teru nach Eintritt des Versichlerungsfaol~es ge- Die Knderung ,ist redaktiO'neHer Natur und 
stellt wird, mit .dem Bintritt des V ersicherungs~ hängt mit der im Z. 2 des vO'rliegenden Antra
fa.!-Ies an, ansonsten erst mit dem Tag der An- ges vorgesehenen ersatzlüsen Streidlung der 
tragste'Uung. Die Regelung des § 264 Abs. 4 Neufassung,des § 55 Albs. 3 NVG 1972 inder 
ASVG gewährleistet· da:her, daß in dem maß- Fassung des Art. I Z. 141it. ader Regierungs
gebIichen Unte_nha,ltsanspl'udl bei einer Witwen- vO'rlage im Zusal1llm!enhang. 
pensiO'n,'ldte nicht zum frühes-tmögfichen Zeit- Als Ergelbni's lS'alner Ber:atJung steHt der Aus
punkt a-n!fä.llt, audl Idie I seitiher eingeuetene schuß tür SOIZiate Ver,W1a~tlUng som~t Iden A n
Lohn- IUnd GehaltsentWlicklung Berücksichtigung t rag, der NatiO'nalrat wolle dein an g e
findet. s c h ~ 0' 5 sen enG 'e 5 e tz e n t w ·u r f die ver-

In der Nütarversicherung ist der Anfall der fassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Witwenpension von der Ant~agsteliliung 'losge- Witen. 19780621 

Het1wagner 

Berimterstatter 

Pansi 

Obmann 

.j. 
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.;. 

Bundesgesetz vom XXXXXXX, mit des § 80 be~chil'ießt, spätestens ein Mona,t vor 
dem das Notarversicherungsgesetz 1972 ge- ,dem Ende des Geschäftsjahres den Bei,tragssatz 
ändert wird (3. Novelle zum NVG 1972) fürdaJs ganze ,laufende Geschäftsja,hr oder einen 

. Teil desselben rimerforderlichen .&usmaß neu 
Der Na'tionalrat hat Ibeschlossen: 

Artikel I 

Das NVG 1972, BGBL Nr. 66, in ,der Fa.ssung 
der BundesgesetZie BGB:l. Nr. 781/1974 und BGBL 
Nr. 708/1976 w,ird geändert wie fo'lgt: 

1. § 2 Z. 3 Et. c hat zu huten: 

"c) zum Notar neuernannt ist und das Amt 
noch nicht angetr,eten ha-t." 

2. § 9 Abs. 1 'und 2 sind durch folgende Ab
sätz'e zu ,ers'etzen: 

,,(1) Die Mittel zur Bestreitung der Aufwen
dungen der Pensionsversicheflung wer,den. durch 
Beiträge der Versicherten gemäß Abs. 2 und 
durch sonstige Einn~hmen, aufgebracht. 

(2) Die. Versich'ert,en halben monarcl,ich einen 
Beiu:llg in der Höhe des jeweih alls Beitragssatz 
festgesetzten Hunde1"tsatz'es der Beitragsgrund
la,ge, mindestens jedoch 1 000 S, zu entrichten. 
Überschreitet der B'eitragssatz 10 v. H., so ist für 
jeden v;Q~Len· Prozentpunkt darüber der jewei'lig,e 
Mindestbeitrag um 100 S z,uerhöhen. An die 
SteHe der gen<l!nnten Beträge treten a,b 1. Jänner 
eines jeden Jahres die unter Bedachtnahme auf 
§ 21 mit dem j,ewei1i~en Anpa,ssungfaktor (§ 20) 
vervielfachten Beträg,e. 

(3) Der Be.itragssatz ,ist von der Hauptv,er
sammlung jedes J a,hr für das folgende' Jahr '\lnter 
Bedachtnahme auf dieaMgemeine finanzielle Lage 
der Versicherungsanstalt, auf die be~bsichtig,te 
Verwendung bzw. Erhöhung der allgemeinen 
Rüddage und auf die LlU erwartenden sonstigen 
Mittel, in dem zur Deckung der zu 'erwar
tenden Ausgaben erforderlichen Ausmaß f,estzu
setzen. Reichen in einem Geschäftsjahr voraus
sichtlich die Erträge an V.ersicherungsbeiträgen 
zuzüglich ,der sonstigen Einnahmen zm Deckung 
der Ausgaben nicht aus, so hat die Hauptver
sammlung, soweit sie nicht Maßnahmen im Sinne 

f estzlUs,etzen." 

Die bisherigen Albs. 3 und 4 et'halten die Be
zeichnung Abs. 4 und 5. 

3. § 11 hat zu lauten: 

"Fälligkeit und Einzahlung der Beiträge; Ver
zugszinsen 

§ 11. (1) Die nach § 9 zu entrichtenden Bei
träge sind fällig: 

1. wenn der Bei,tragssaJtznach § 9 Abs. 3 erster 
Satz f'estg,esetzt WlI.1J1"de,am letZiten Tag des 
Kalendermonates für den ,sie ru leisten s,ind; 

2. wenn der Baitragssatz nach § 9 Abs. 3 zwei
ter Satz neu festgesetzt wurde, 'am Letzten 
Tag des KaLeIl!dermonates .in dem die Neu
fests,etrung im Sinne ,des § 72 Albs. 5 ver
hutbart wurd'e. 

Die Beitr;ige sind vom Bei!tragsschuLdner bis zum 
15. des der Fälligkeit zweitfolgenden K~lender
monates an die Versicherungsansta:lt einzuzahLen. 
Werden ,die Beiträge nicht innerhalb ,dieser Frist 
eingezahlt, sO' siIl!d unbeschadet !des Albs. 2 von 
diesen rückständigen Beiträgen Verzugszinsen in 
der Höhe von 10 v. H. zu entrichten. Für die 
B,erechnung ,der Verzugszinsen sind ,die rückstän
digen B,eiträge auf volhe 10 S abz,urunden. In 
Berücksichtigung der wirtschahIich,en Verhältnisse 
des Beitragsschuldners kann die Versich,erungs
anstal t ,die Verrugszinsen herabsetzen oder nach
sehen. Die Verzugszinsen können uherdies nach
g,esehen werden, wenn ihre Einhebung mit Kosten 
verbunden wäre, die ,in keinem angemessenen 
Verhältnis zur Höhe ,der Verzugszinsen stehen 
und wenn die Nachsicht der Verwaltungsve1"eirt
fachung dient. 

(2) Wurde von der HauptversammLung der 
Beitragssatz in einem höheren Ausmaß als 
10 v. H. festgesetzt, so kann s,ie ,die Verzugs
zinsen ,gemäß Abs. 1 entsp1"echend erhöhen, höch
stens jedoch his zum Jeweils geltend.en Hundert-
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4 950 der Beilagen· 

sOlJ1lZ des Beitr3!gssaq,es {§ 9 .Acbs. 2). Die Erhöhung 
wil1d, ·sofern ,die Haluptver~ammlung k,einen spä
teren WirksalIl1ke~tSlbeg,inn' beschließt, mit ,dem 
3!uf die Vlerllautlbarung der Erhöhung im Sinne 
des§ 72 Albs. 5 näch9tfO'l~enden Monatser,S'ten 
wirksam." 

4. § 12 erster Satz hat 2JU lauten: 

"Die nach § 9 ZIU entrichtenden Beiträge ent
faUen lJur Gänze auf die Versicherten, ,doch 
schurltdet ,die auf den Not3!r,ialtskanclidatenent
fabLenden ,Beiträge - ausg,enommen die auf 
Grund einer Neufestsetzung des Beitragssatzes 
nach § 9 Abs. 3 zweiter Satz lJU entrichtenden 
Beiträge - Ider jewciJs a1s Dien9tgeber in Betracht 
kommende Notar hzw. Notariatssubstitut." 

5. § 13 \hat lJU Jaurten: 

"Vorlage des Einkommensteuerbescheides 

§ 13. V'ersicherte, die zur Einkommensteuer 
veranlaJgt weroden, halben den j.eweils letzten 
rechrtskräftirgen Einkommensteuerhescheid unver
ZÜgliich nach seiner Zustellung der Versicherungs
ansta1t wr Einsicht vor:oolegen. Die als D,i'enst-

'geber in B.etracht kommenden V,ersich,erten haben 
die Aibschriften ,der Lohnkornen ,der Notariats
kimdi.datlen unverzü:gLich nach AMauf eines jeden 
Kallenderjaihres, im f;alHe ·der Beendigung des 
Dienstverhältntsses hinnen Monatsfr-iS't, ,der Ver
sicherungsanstalt zu'r Binsich,t vorzulegen." 

6. a) § 14 Abs. 1 Ein:leiuung hat z,u lauten: 
"Die VersicherungsanS'tailt hat nach Vorliegen 

der erforderlichen Unterlagen ,die nach § 9 zu 
entrichteoo'en Beiträge für ,ein KaLenderjahr im 
Sinne der §§ 9 und 10 neu zu berechnen, und 
zwa'r" 

b) § 14 Abs. 2 haet z,u laJut:en: 
,,(2) Im KaJLenderjaJhr ,des VersicherungsfaHes 

und in dem dies,em voranglehenden Kalenderjahr 
sind der Neuberechnungder Beiträge die nach 
Abst. 1 in Betracht kommenden Einkünfte aus 
dem dem Kalenderjaihr des. Versichenungsfalles 
zweitvollangegangenen Ka;lenderjahr zugrunde zu 
legen." 

7. Im § 15 Albs. 1 ist der zweite Satz durch 
folgende Sätze zu 'ersellz·en: 

"Hinsichtlich dieser Beiträge gelten die. Bestim
mungen über die Einzarhl).mg der Beiträg,e und 
die Ver2!ugszins.en, die BeitI'~gslast und die Bei
tragsschuld entsprre'Chend; ist auf Grund einer 
Neuberechnungder ßieiträge ,der für ein Kaolen
derjahr nachträgliich vorgeschriehe.ne Beitrag um 
mehr .als 15 v. H. höher als der Betra'g der 
nach § 9 en<trichtetenBeitrige, sind die Bes~im
mungen Ülber d~e Verzugszinsen m~t der Maßgabe 
an:ouwenden,· daß voma usstlindigen U nterschieds
betta.g, ul1\geachtet der FäHigke'it, aJb dems~elbenten 

K;)jlendermo!1alt ,des clem aeDzurechnenden Jahr fol
genden Kalenderjahres Ver~ugszinsen zu entrich
ten sind. Der Satz von 15 v. H. erhöht skh um 
jenen P,rozentsatz, um 'den sich der Beitragssatz 
auf Grund' der Anwendung des § 9 Ahs. 3 
erhöht.,Ergibt dte Neulberechnung, daß Beiträge 
zu Ungebühr. entrichtet Wioi"ld.en sind, so sind 
d]ese dem EinzaiMer zurückz,uzah'len." 

8.§ 20 hat ZlU 1auten: 

, "Anpassungsfaktoli 

§ 20. (1) Mit W:i,rklsamkeit ab 1. Jänner eines 
jeden Jahres ·sind ,die Pensionen, für die der 
Stichta,g vor dem 1. JäIl:ner dies~ Jahres ,liegt, 
mit dem von der Haluptv,ersammLung (§72 Abs. 4 
Z. 5) f.estgesetzten Anpalssungsfakwr zu veivid
fachen. Di,es ,gilt für Pensionen ~us dem Versiehe
rungsfaH des Alters, für die der Stichtag im 
zweiren Habbjahr d:es diesem Jahr vorangegan
genen Jahres liegt nur hinsichrtJlichdes Grund
betrages und ,des Steigerungsbetrages. 

(2) Die Zusatzpensioneiner' Pens'ion nach Ahs. 1 
zweirer Sa'tz iS't erS1lmals mit Wirksamkeit ab 
1. Jänner des dem Kalenderjahr, indem der 
Stichtag li,egt, zweitfolgenden Kale:nlderj:ahres mit 
dem für dieses Jahr geltenden Anpa!>sungsfakwr 
zu vervielfachen. 

(3) Der Anpassung nach AJbs. 1 ist ,die Penston 
zugrunde z,u 'legen, auf die nach .den am 31. De
zember .des vorangegangenen Jahres in Geltung 
gestandenen VorschriftJen Anspruch beS'tand, mit 
Ausnahme ,der Zuschüsse und vor AnlWendung 
von RuhenSibestimmungen. Sie erfaßt im gleichen 
Ausmaß a·!J.e Pensironsbestandteile. 

(4) Zu ,der nach A:bs. 1 bis 3 gebührenden 
Pen~ion treten d,ie im Sinne der l\ihs. 1 und 2 
angepaßten Zuschüsse nach ,den hiefür geltenden 
Vorsch'r,itten. 

(5) B,ei der Anwendung des§ 55 Ahs.4 .tritt 
an die1 Ste1leder Pension, auf die der Versichert<e 
bei seinem Tod Anspl1u91 geha,bt hat~ oder gehabt 
hätte, die mit .dem j,eweiligen Anpassungsf,aktor 
v'ervielfachte Pension. Die Vervidfachung ist ab 
l. Jänner eines jeden Jahr,es in der Weise vor
z,unehmen, daß ,ihr der für das vorangegangene 
Jahr' ermittelte Betrag zugrunde zu legen ist." 

9. § 23 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Eine Pension, mit Ausnahme einer Hin
terMi'ebenenpension nach einem Pens:ionsempfän
ger, fäHt mit dem Eintri~tdes Versich,erungsfaJJes 
an, wenn er ·aluf einen Monatsersten fällt, sonst 
mit ·dem. seinem Eintritt folgenden Mona ts'erstJen. 
Ist jedoch im Zeitprunktdes EinuritJtes des Ver
sicherungshUesdes Alters oder' der dauernden 
Berufsunfahigkeit das Amt des Versicherten noch 
nicht ,erloscheri oder der Ver~icherte aus der 
List,e der Nota\ia:ts,kandiJdaten noch, nicht ge-
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strichen, SQ fäil1t die Pension ers't mit ,dem Zeit
punkt des Erlöschens oder . der StJreichung an, 
wenn er auf einen MQnats,ersten fällt, SQnst mit 
dem diesem Zeitpunkt fQlgeIl!den MQnatsersten. 
Hinter'bliebenenpensiQnen nach einem P,ensiQns
empfäng.er fahlen mi,t dem dem Eintr~tt des Ver
sicherungsfa!lles foiJgenden MQna;tsersten an." 

10. Der bisherige Inh,alt ,des § 26 erhält die 
Bezeichnung A!bs. 1 . A,1s Abs. 2 ist anzufügen: 

,,(2) Hat eine V'ersicherte Ansprucha;ruf eine 
Witwenpens:iQn nach diesem Bundesgesetz, SQ ruht 
diese PensiQn für die Zeit, in der sie beitrags
pflichtige Einkünfte a'us ,ihrer Tätigkeit im NQta
riat erzielit." 

11. § 27 hat ~u hliuten: 

"Zusammentreffen VQn PeruiQnsansprüchen 

§ 27. Treff,en mehrere· Ansprüche a;uf PensiQn 
nach diesem Gesetz zusammen, so ruht der dem 
Betrag nach niedrigere PensiQnsanspruch. Das 
Ruhen eIifaßt auch einen ~u die~em Pensions
anspr,uch g,ebührenden Hi~filoS\enzuschuß." 

12. 1m § 42 Abs. 2 Z. 2 ist der Ausdruck 
,,§ 9 Albs. 4" durch Iden Ausdruck ,,§ 9 Abs. 5" 
zu "ersetzen. 

13. a) § 48 Ahs. 1 i,gt folgender Satz anzufügen: 

"Bei ,der Bemessu,ng des Steigerungshetrages sind, 
unJbeschadet einer ßrhöihungdes Steigerungsbe
trages nach Abs. 5, höchstens 540 Versicherungs
mQnate heranzuziehen." 

h)§ 48 Albs. 2 hat ZJU buten: 

,,(2) .Ms Zusatzpens;i,Qn gdbÜlhren mQnatlich 
. 17 v. H. des aurchschnitJtlichen MQnatseinkQm
mens aus ,den B,eitragsmQnaten während der 
eI"sten acht der letzten zehn Kalenderjalhre 

1. vor dem Eintr,itt ,des VeI1sicherungsfal1es 
oder 

2. wenn es fÜlr den Versich,erten günstig,er ist, 
VQr Vollendung des 60. ,Lebensjahres. 

Die Zusa:tzpensiQn aaIif nicht höher sein als die 
doppelte Summe aus GrundJbetJrag und Steige
r'ungsbetmg; der SDeigerungsbetrag ist ZJU diesem 
Zweck um den auf d~e Zah'l aer Versicherungs-
mona.t,e entfallenden Steigerungsbetrag zu erhö
hen, ·die der Vel'sich,erte in .der Zeit VQm Eintritt 
des Versicherungsfables bis zum Ende des Kalen
derjahres, in dem ,er ,dias 70. LebenoSja.hr vol:1enden 
würde, unter 'Bedachtnahme a.wf Abs. 1 erworben 
hätte. Von dem 'diese Summe uberS't'eigenden Teil 
der ZusatzpenS1Qn gebührt monatlich die Hälfte 
zusätzlich. Bei der Ermitdung dies Höchsthetrages 
der ZusatzpensiQn hat :einle Erhöhung des Sllei
gerungsbetrages nach Ahs. 5 außer Betracht zu 
bleiben." 

c) § 48 Abs. 3 hat zu Ilauten: 
,,(3) MQnatsernkQmmen ist ,der ;auf .den Bei

tra,gsmon:ltentft.lillende Teil ,der Einkünfote nach 
§ 14 in dem Ka1enderj,ahr, än ida.s der Beitrags
mQnat fäHt. In den FäLlen des Aibs. 2Z. 2 ,sind 
die zur Bi},du11ß ,des ,durchschn;it1l}'ichen MQn<its
eifiikOlIllmens heranZlUz~eheIllden MQnatseinkom
men ·aufzuwerten. Die Aufwertung ist inder 
WeLi>e V'Orzunehmen, daß ,die Monavseinkommen 
mit dem ihrer z'ei'llLichen Lagerung enDspl1echen
,den, um 0,5 er'höhten halhen Aufwertungsf'aktQr 
.des Allg,emeinen Soza1versicherungsg,eSletzes 
(§ 108 c ,des AJ:1g,emeinen SQziaJlve11Sichel'ungs
gesetJZes) ZJu v·erVlidfach·en !sind." 

.14. a} Dem § 55 Abs. 4 ist folgender Satz anzu
fÜl~en: 

"Dalbei ,gebührt eine W,itwenpension nach Abs. 1, 
Z. 1 jedenfalls miooestens 'im Ausmaß des nach 
Ahs. 6 jeweiloS gelteruden Minldestbetrages." . 

b) Im § 55 Albs. 6 ist der Ausdruck "Witwen
pensionen nach Albs. 1 Z. 1 und 2 gebühren" 
durch den Ausdruck "Winwenpension ruach Abs. 1 
Z. 1 gebührt" ~uersetzen. 

15. § 63 Ab,. 2 hat zu Lauten: 

,,(2) Ahs. 1 gilt auch in ,iUen übri~en FäHen 
des Alusscheidens aus Ider Pensionsversicherung, 
ausg,enommen ~n den FäHen, in denen 

1. der TQd ,des Versifl1erten oder 
2. die Ableistung ,des Prä,senz- oder Ziv;il

,dienstes oder 
3. hei .einem NOtiariatskandidat;en ,die StelIen-

IQsigkeit (§ 45 Ahs. 2 Z. 4) 
die U r.sache ,des Aussch,eidens ist oder nach dem 
Ausscheiden eine Beruhunfähigkeits(Alters}pen
sion oder ein Berufsunfä<higkeitsgeld gebührt. 
Gebührt nach Jem Ausscheiden eine di'eser Lei
stungen Qder Wil1d Präsenz- Qder Zivildienst 
gdeisvet oder w.a:r der N()tar~atskanJj.dat ,stellen
lQs, SQ g,ilt Abs. 1 erst nachldem nicht durch den 
TQd bedingten Wegfaii ,der Lej,stunrgen hzw. nach 
dem Ende .des Präsenz- Qder 2!ivi'!.d'ienstes bzw. 
nach dem EIlIde der SteHenlosigkeit, spätestens 
aber nach der,en sechsmonatiger ununterhroche
nen Dauer, es sei denn; daß ·der Ausgeschiedene 
in diesen Fäll:en unmittelhar danach nach diesem 
:Bundesgesetz wieder versicherungspflichtig wil1d." 

16. a) Im § 72 Abs. 1 ,ist ,der jeweilige Aus
druck ,~des Deleg:iertentages der österreichischen 
Notariatskammern" durch den Ausdruck "des 
Delegiertentags der österreichischen NQtariats
kammer" ZJU ersetzen. 

b) § 72 Albs. 4 Z. 6 hat zu buten: 
,,6. die Fest,setzung hzw. Neufes-tsetzu11ß ·des 

Bei-tragssatzes gemäß § 9 Abs. 3 sQlWie die Be
schhlßfrassung über eine Erhöhung der Verzugs
zinsen gemäß § 11 Ahs. 2 bz'\Y. über Maßnahmen 
im Sinne des § 80;" 
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c) § 72 Abs. 5 zweiter Satz h3lt zu lauten: 
"Die Beschlüsse über ,die FestsetZiung ,des Anpas
sungsfaktors, ,die Feststellung <der festen Beträge, 
di.e FestsetZIUng bzw. NeufestsetZiung des Bei
tngssatzes, die Erhöhung der' Verz,ugszinsen 
sowi.e über Maßnaihmen ~m Sinne des § 80 
bedijrf,en der Genehm1gung ,der Aufsichtsbe
hÖl'de; si·e sind unverzüglich nach ihfler Geneh
migung .in der ,österfleich1schen Notar~ats-Zei
tung' zu v·erl.autbar-en." 

17. § 80 hat zu lauten: 

"Maßnahmen zur Herstellung des Gleichgewichtes 
zwischen Einnahmen und Ausgaben 

18. Im § 83 Albs. 1 ist der Ausdruck "der 
österreichiJschen Notlar:iatskalffimern" dU,rchden 
Ausdruck ",der Osterreichischen Notarütskam
mer" zu ersetzen. 

Artikel 11 

Übergangsbestimmungen 

(1) Für rückständige BeitraJge für Zeiten vor 
dem 1. Juli 1978 sindVerzugsz1nsen, soweit sie 
nicht bereits vorgeschrieben sind, ~nentsprechen
der Anwendung des § 11 des NVG 1972 in der 
Fassung des Art. I Z. 3 zu ber,echnen. 

(2) Die Bestimmungen des § 15 Abs. 1 des 
NVG 19'72 in ,der Fassung ,des Art. I Z. 7 sind 
erstmalsa:uf .d~e Neulber,echnrung der Beiträge 
fürd .. s Kal.el1lderjahr 1978 anzuwenden. 

(3) Die Bestimmungen des § 55 Albs. 4 und 
6 .des NVG 1972 in der Fassung ,des Art. I Z. 14 
sind nur lauf,di.e ,Pensionen anzuwenden, bei 
denen der Ver.sich-erungsfla:ll nach dem 30. Juni 
1978 einget1"eten ist. 

Artikel III 

Wirksamkeitsbeginn 

§ 80. R,eich-en ~n ·einem GeSchaJftsjahr bei ein-em 
Beitriagssa,tz von 20 v. H. und nach Auflösung 
der Liquiditäts reserve .die ErtraJge an V,erwche
'rungsheiträg-en zuzüglich der sonstigen Einnlah
menzur Deckung der Aus~aben voraus,sichtlich 
nicht a.us, kann -die HalUptversammlung zur Her
stellung des Gleichgew.ichtes zwischen Ausgaben 
und Ennahmen, die Leistungen, au~genommen 
das B-erufsunfähigkeitsgdd, verhäiltniismäßi.g kür
zen; hiebei ist der Hundertsatz der Kürzung für 
die Zusatzpension der Berufsunfähigkeits(A.lters)
pension doppelt so hoch f.estZlus'et:uen, wi.e der des 
Grund- .uoo Steigerungsbetr.ages ,der Berufsun-
f"h' k' (AL .. k Di'eses BUl1ldesges.etz tritt am 1., Juli 1978 m a tg ,etts ter;s)penslOn. Bme Pension ann 
höchstens his :uum jeweils ,geltenden Mindestbe- Kr;aft. 
tr .. g (§§ 48 .A:bs. 8, 55 Abs. 6, 58) g.ekürzt 
werden. Dies grIt auch ,dann, wenn .die -a.!:lgemeine Artikel IV 

Rück1age in einem Geschäft~jahr nurmehr 25 v. Mit ,der Vollz;~ehUJng ,di'eses Bundesgesetzes ist 
H. der Ausgaben Ides yorangegla·ngenen GeSchäftS-I der ,Bundesminister fürsoZ)ia:le Verwaltung he-
jahr;es beträgt." - traut. 
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